
30. August 2017

Stadt Bornheim Bürgerinformation

Stadtverwaltung Bornheim
Postanschrift:  Postfach 1140, 53308 Bornheim

Anschriften: 
Rathaus: Rathausstraße 2, 53332 Bornheim
Telefon: 0 22 22 / 945 - 0, Fax: 0 22 22 / 945 - 126
Bürgermail: info@stadt-bornheim.de
Internet:  www.bornheim.de

Amt für Kinder, Jugend und Familien:
 Brunnenallee 31, 53332 Bornheim
Telefon: 0 22 22 / 9437 - 0

Öffentliche Verkehrsmittel: 
Stadtbahnlinie 18 und 68: Haltestelle Bornheim Rathaus
Buslinie 633, 817 und 818: Haltestelle Rathaus

Öffnungszeiten Bürgerbüro und Infocenter:
Montag - Mittwoch 07:30 - 16:00 Uhr
Donnerstag 07:30 - 18:00 Uhr
Freitag 07:30 - 12:30 Uhr
Terminvereinbarung unter 0 22 22 / 945 - 181 oder - 182

Öffnungszeiten Bauaufsicht und Bauberatung:
Montag 08:30 - 12:30 Uhr
Donnerstag 08:30 - 12:30 Uhr und 15:00 - 18:00 Uhr

Öffnungszeiten Amt für Schulen, Soziales, Senioren  
und Integration:
Die Abteilung für Soziales, Senioren und Integration ist am 
Mittwoch geschlossen.
Die Abteilung Schulen folgt den allgemeinen Öffnungszeiten.

Öffnungszeiten der übrigen Ämter:
Montag - Freitag  08:30 - 12:30 Uhr 
Donnerstag zusätzlich 15:00 - 18:00 Uhr
 sowie nach Vereinbarung

StadtBetrieb Bornheim AöR
Donnerbachweg 15, 53332 Bornheim
Telefon: 0 22 27 / 9320 - 0, Fax: 0 22 27 / 9320 - 33
Mail: sbbmail@sbbonline.de
Internet: www.stadtbetrieb-bornheim.de
Hotline für Störungsmeldungen: 0 22 27 / 93 20 77
Öffentliche Verkehrsmittel:
Stadtbahnlinie 18:      Haltestelle Waldorf
Buslinie 818:                Haltestelle Waldorf (Stadtbahn)

Öffnungszeiten Stadtbetrieb mit Friedhofsverwaltung:
Montag - Donnerstag 08:30 - 12:30 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr
Freitag 08:30 - 12:30 Uhr
Öffnungszeiten Stadtbetrieb 
für Grünabfälle und Elektroschrott:
Montag 12:00 - 16:00 Uhr
Donnerstag 14:00 - 18:00 Uhr
Jeden 1. und 3. Samstag im Monat
 09:00 - 13:00 Uhr 

Stadtbücherei
Servatiusweg 19 - 23, 53332 Bornheim
Telefon: 0 22 22 / 938 - 565, Fax: 0 22 22 / 938 - 567
E-Mail: stadtbuecherei-bornheim@web.de
Internet:  www.stadtbuecherei-bornheim.de

Öffnungszeiten:
Montag 10:00 - 12:30 Uhr und 14:00 - 18:00 Uhr
Dienstag  14:00 -  17:00 Uhr
Mittwoch  geschlossen
Donnerstag 10:00 - 12:30 Uhr und 14:00 - 18:00 Uhr
Freitag 10:00 - 12:30 Uhr und 14:00 - 17:00 Uhr
Samstag 09:30 - 12:30 Uhr

Anfragen von Ratsmitgliedern
Jedes Ratsmitglied kann jederzeit schriftliche Anfragen, so-
genannte kleine Anfragen, an den Bürgermeister richten, so-
fern sich diese auf Angelegenheiten der Stadt beziehen. Eine 
Antwort erfolgt innerhalb von 14 Kalendertagen. Die Anfragen 
und Antworten werden wöchentlich gesammelt und im In-
ternet unter www.bornheim.de unter „Rathaus“, „Rat & Aus-
schüsse“ veröffentlicht.

Volkshochschule Bornheim/Alfter
Alter Weiher 2, 53332 Bornheim
Telefon: 0 22 22 / 945 - 460, Fax 0 22 22 / 945 - 115
E-Mail: info@vhs-bornheim-alfter.de
Internet: www.vhs-bornheim-alfter.de

Öffnungszeiten:
Montag, Dienstag 08:30 - 12:00 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr
Mittwoch, Freitag 08:30 - 12:00 Uhr
Donnerstag 08:30 - 12:00 Uhr und 14:00 - 18:00 Uhr

HallenFreizeitBad Bornheim
Rilkestraße 3, 53332 Bornheim
Telefon:  0 22 22 / 3716

Öffnungszeiten des Hallenbades:
Montag - Freitag  06:30 - 08:00 Uhr Frühschwimmen 
 14:30 - 21:30 Uhr Familienbad  
Samstag, Sonntag,
Feiertage 08:00 - 19:00 Uhr Familienbad 

Öffnungszeiten Sauna:
Montag - Mittwoch, 
Freitag 10:00 - 22:30 Uhr gemischte Sauna
Donnerstag  10:00 - 22:30 Uhr Damentag
Samstag 08:00 - 21:30 Uhr gemischte Sauna
Sonntag, Feiertage 08:00 - 19:00 Uhr gemischte Sauna
Sauna XXL, jeden 2. Samstag im Monat (von Oktober bis April)
 08:00 -    0:00 Uhr gemischte Sauna

Ausschreibungen
Aktuelle Ausschreibungen finden Sie unter 
www.bornheim.de/rathaus/ausschreibungen;
aktuelle Stellenangebote unter
www.bornheim.de/rathaus/stellenangebote.
Öffentliche Ausschreibungen des StadtBetriebs Bornheim 
sind unter
www.stadtbetrieb-bornheim.de abrufbar.

verantwortlich: Bürgermeister der Stadt Bornheim

Bürgersprechstunde für Kin-
der, Jugendliche und Erwach-
sene in der Regel jeden 1. 
und 3. Donnerstag im Monat 
ab 16 Uhr.

Bitte vorher anmelden unter 
Telefon: 0 22 22 / 945 - 101.

Wartezeiten vermeiden und 
Termin vereinbaren unter 
Telefon:  0 22 22 / 945 - 181 
   oder    - 182

Alle Fraktionen bieten regel-
mäßig Sprechstunden an. Ihre 
Büros befinden sich im Serva-
tiuscenter, Servatiusweg 19-
23, Gebäude B, 3. OG.

CDU
nach Vereinbarung
Telefon: 0 22 22 / 9 95 63 25
Fax: 0 22 22 / 945 - 511
E-Mail: cdu-fraktion@rat.  
 stadt-bornheim.de

SPD
dienstags 10 - 13 Uhr  
und nach Vereinbarung

Telefon: 0 22 22 / 9 95 63 31 
Fax: 0 22 22 / 945 - 521
E-Mail: spd-fraktion@rat.  
 stadt-bornheim.de

Bündnis 90/
Die Grünen
nach Vereinbarung
Telefon: 0 22 22 / 9 95 63 28 
 0 151 / 20 74 61 04
Fax: 0 22 22 / 945 - 541
E-Mail: gruene@rat.  
 stadt-bornheim.de

UWG/Forum
nach Vereinbarung
Hans Gerd Feldenkirchen
Telefon: 0 22 22 / 9 95 63 45
Fax: 0 22 27 / 90 94 27
E-Mail: h.g.feldenkirchen@
 t-online.de

FDP
montags 17:30 - 18:30 Uhr 
(außer während der Ferien) 
und nach Vereinbarung
Telefon: 0 22 22 / 9 95 63 55
Fax: 0 22 22 / 994 - 452
E-Mail: fraktion@fdp-
 bornheim.de

Die Linke
montags 18 - 19 Uhr
Michael Lehmann
Telefon: 0 22 22 / 9 95 64 01 
E-Mail: milebo@web.de

24-Stunden-Hotline für Stö-
rungen der Wasserversor-
gung, Abwasserbeseitigung 
und Straßenbeleuchtung

Telefon: 0 22 27 / 93 20 77
oder Störungsmeldung unter 
www.bornheim.de

Energieberatung der 
Klimaregion Rhein-Voreifel 
in Kooperation mit der  
Verbraucherzentrale NRW im 
Rathaus der Stadt Rheinbach, 
am 21. September 2017,
14 - 17.45 Uhr

Beratungsdauer und -kosten:
45 Minuten für 7,50 Euro
Anmeldung ist erforderlich!

Ansprechpartner:  
Tobias Gethke
Telefon: 0 22 22 / 945 - 285
E-Mail:  tobias.gethke@  
 stadt-bornheim.de

Sprechstunden

Bürgermeister

BürgerBüro

Fraktionen

Störungsmeldung

Energieberatung

Königstraße 31
53332 Bornheim
Telefon: 0 22 22 / 25 00
Internet:
www.bornheimerjugendtreff.de

Bornheimer 
Jugendtreff

Haupt- und Finanzausschuss
Dienstag, 05.09.2017, 18 Uhr

Kinder- und Jugendparlament
Donnerstag, 07.09.2017, 18 Uhr

Sport- und Kulturausschuss
Dienstag, 12.09.2017, entfällt

Umweltausschuss 
Mittwoch, 13.09.2017, 18 Uhr

Jugendhilfeausschuss
Donnerstag, 14.09.2017, 18 Uhr

Die nächsten Sitzungen und Veranstaltungen

Die Sitzungen und Veranstaltungen sind öffentlich. Sofern nicht ein anderer 
Ort angegeben ist, finden sie im Ratssaal des Bornheimer Rathauses, Rathaus-
straße 2, 53332 Bornheim, statt. Weitere Informationen im Internet unter   
www.bornheim.de oder unter session.stadt-bornheim.de.

Jetzt schon wählen gehen – Bornheimer Wahlbüro geöffnet
Wer bereits jetzt seine Stimme zur Bundestagswahl am 24. Sep-
tember abgeben möchte, der hat im Bornheimer Wahlbüro die 
Möglichkeit dazu. Es befindet sich im Rathaus Bornheim, Rat-
hausstraße 2, in Raum 904 und ist montags bis mittwochs von 
7:30 bis 16 Uhr, donnerstags von 7:30 bis 18 Uhr und freitags 
von 7:30 bis 12:30 Uhr geöffnet.
Wer lieber von zuhause aus wählen möchte, beantragt die Brief-
wahlunterlagen ebenfalls im Wahlbüro – entweder persönlich, 
per E-Mail an wahlbuero@stadt-bornheim.de oder per Online-
Wahlschein-Verfahren unter www.bornheim.de/oliwa.

Die Beantragung der Briefwahlunterlagen ist auch per Post mög-
lich; der Vordruck hierfür befindet sich auf der Wahlbenachrich-
tigungskarte. Diese wird zurzeit an alle wahlberechtigten Born-
heimer geschickt und gibt u.a. Auskunft über den jeweiligen 
Wahlbezirk und das Wahllokal zur Stimmabgabe am 24. Septem-
ber. Wer ins Wahlbüro geht, sollte seine Wahlbenachrichtigungs-
karte mitbringen; falls das nicht möglich ist, reicht auch ein gül-
tiges Ausweisdokument. Um Briefwahlunterlagen für Familien-
mitglieder zu beantragen, ist die Vorlage von deren Wahlbenach-
richtigungskarte mit Vollmacht jedoch zwingend erforderlich.

Amtliche Bekanntmachungen

Öffentliche Bekanntmachung  
des Bebauungsplans Sechtem Nr. 7 (Ortsteil Rösberg) / 3. Änderung, 

Aufstellungsbeschluss und Unterrichtung der Öffentlichkeit

Der Rat der Stadt Bornheim hat in seiner Sitzung am 13.07.2017 
den nachfolgenden Beschluss gefasst:

„Der Rat beschließt gemäß § 2  Abs. 1 und § 1 Abs. 8 BauGB in Ver-
bindung mit § 13 a BauGB die Aufstellung der 3. Änderung des Be-
bauungsplanes Sechtem Nr. 7 (Ortsteil Rösberg). Das Plangebiet liegt 
südwestlich einer Stichstraße, die von der Schwarzwaldstraße Rich-
tung Nordosten führt und umfasst das Flurstück 620, Flur 15, Ge-
markung Rösberg. Die Bebauungsplanänderung wird gemäß § 13 a 
BauGB im beschleunigten Verfahren ohne Durchführung einer Um-
weltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB aufgestellt.“

Der vorstehende Beschluss wird hiermit öffentlich bekannt ge-
macht.

In gleicher Sitzung hat der Rat beschlossen, gemäß § 13 a Abs. 3 
BauGB auf die Durchführung der frühzeitigen Bürgerbeteiligung 
zu verzichten und stattdessen der Öffentlichkeit Gelegenheit zu ge-
ben, sich innerhalb einer Frist von vier Wochen über die allgemei-
nen Ziele und Zwecke sowie die wesentlichen Auswirkungen der 
Planung zu unterrichten und zu äußern.

Die Öffentlichkeit kann sich in der Zeit vom 07.09.2017 bis zum 
04.10.2017 einschließlich über die allgemeinen Ziele und Zwe-
cke sowie die wesentlichen Auswirkungen der Planung zur 3. Än-
derung des Bebauungsplans Sechtem Nr. 7 (Ortsteil Rösberg) bei 
der Stadtverwaltung Bornheim, Stadtplanungs- und Liegenschaft-
samt, auf dem Flur zwischen Zimmer 407 und 414, Rathausstra-
ße 2, 53332 Bornheim, während der Besuchszeiten für Offenlagen:

Montag bis Freitag    8.00 - 12.30 Uhr, 
Montag bis Mittwoch  14.00 - 16.00 Uhr und 
Donnerstag   14.00 - 17.30 Uhr

informieren und sich dazu äußern.

Auskünfte erhalten Sie in Zimmer 407, 409, 411 oder 414. Darüber 
hinaus können die Planunterlagen im Internet unter www.born-
heim.de eingesehen werden. Auf die beiliegende Übersichtsskizze, 
die den Änderungsbereich grob darstellt, wird hingewiesen.

Bornheim, den 15.08.2017 
Stadt Bornheim 
In Vertretung 
gez. Manfred Schier, Erster Beigeordneter

Öffentliche Bekanntmachung  
der 1. Satzung vom 10.08.2017 zur Änderung der Satzung 

über die Entsorgung des Inhaltes von Grundstücksentwässerungsanlagen 
(Kleinkläranlagen, abflusslose Gruben) vom 10.04.2017

Der Verwaltungsrat hat in seiner Sitzung am 28.06.2017 aufgrund 
des § 7 Abs. 1 Satz 1 in Verbindung mit § 41 Abs. 1 Satz 2 Buch-
stabe f der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 
666 / SGV. NRW. 2023), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15. No-
vember 2016 (GV.NRW.S. 966), mit der Mehrheit der gesetzlichen 
Zahl der Mitglieder folgende 1.Satzung vom 10.08.2017 zur Än-
derung der Satzung über die Entsorgung des Inhaltes von Grund-
stücksentwässerungsanlagen (Kleinkläranlagen, abflusslose Gru-
ben) vom 10.04.2017 beschlossen:

Artikel I

§ 15 der Satzung über die Entsorgung des Inhaltes von Grund-
stücksentwässerungsanlagen (Kleinkläranlagen, abflusslose Gru-
ben) wird wie folgt geändert:

§ 15 In-Kraft-Treten

Diese Satzung tritt mit dem 01.01.2017 in Kraft. Gleichzeitig tritt die 
Satzung des Stadtbetriebs Bornheim über die Entsorgung der 
Grundstücksentwässerungsanlagen vom 04.12.2012 außer Kraft.

Artikel II 

In-Kraft-Treten

Diese Änderungssatzung tritt am Tag nach der Bekanntmachung in 
Kraft.

Bekanntmachungsanordnung: Vorstehende 1. Satzung vom 
10.08.2017 zur Änderung der Satzung über die Entsorgung des In-
haltes von Grundstücksentwässerungsanlagen (Kleinkläranlagen, 
abflusslose Gruben) vom 10.04.2017 mache ich hiermit gemäß § 7 

Abs. 4 und 5 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-West-
falen (GO NRW) in Verbindung mit der Verordnung über die öffent-
liche Bekanntmachung von kommunalem Ortsrecht bekannt.

Hinweis: Wir weisen darauf hin, dass eine Verletzung von Verfah-
rens- oder Formvorschriften der GO NRW gegen Satzungen, sons-
tige ortsrechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach 
Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend ge-
macht werden kann, es sei denn,

1. eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorge-
schriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,

2. die Satzung, sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flä-
chennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt 
gemacht worden,

3. der Bürgermeister hat den Verwaltungsratsbeschluss vorher 
beanstandet oder

4. der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber dem StadtBe-
trieb Bornheim vorher gerügt und dabei die verletzte Rechts-
vorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Man-
gel ergibt.

Bornheim, den 10.08.2017 
In Vertretung

gez. Manfred Schier, 
Erster Beigeordneter

gez. Ulrich Rehbann, 
Vorstand SBB


